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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5224/J-NR/2015 betreffend „Weisungen durch 
Regierungsmitglieder oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", die die Abg. Martina Schenk, 
Kolleginnen und Kollegen am 26. Mai 2015 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 und 2: 
Gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG ist die Weisung das primäre Element der Steuerung einer mono-
kratisch organisierten Verwaltungsbehörde. Nur durch sie ist es außerdem dem Nationalrat 
möglich, die Ressortleitung für das Handeln einer/s Bediensteten des Bundesministeriums bzw. 
des sonstigen Zuständigkeitsbereiches verantwortlich zu machen. 
 
Jeder Auftrag eines Vorgesetzten einer solchen Behörde, sofern er sich auf Vollzugsaufgaben 
der Behörde bezieht, ist daher im Rechtssinn als Weisung zu qualifizieren. Solche Weisungen 
können daher wegen ihrer großen Zahl im Einzelnen nicht (schriftlich) festgehalten werden, so 
dass es auch nicht möglich ist, sie im Nachhinein aufzulisten. 
 
Zu Frage 3:  
Das Ministerbüro ist den übrigen Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Bildung 
und Frauen hierarchisch nicht übergeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Minister-
büros können daher den Bediensteten des Bundesministeriums keine Weisungen erteilen. Es 
wurden somit keine Weisungen im Sinne des B-VG erteilt. 
 
Soweit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Ministerbüros Weisungen der Ressortleitung 
Bediensteten mitgeteilt haben, gibt es im Einzelnen keine gesonderten Aufzeichnungen, sodass 
es auch nicht möglich ist, sie im Nachhinein aufzulisten. 
 
 

Wien, 20. Juli 2015 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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